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unser Blick richtet sich auf die bevorstehenden Bundes-
tagswahlen im September, anlässlich derer entschieden 
wird, welche Partei(en) zukünftig unser Land regieren und 
mit ihrer Kompetenz die derzeitig anstehenden wirt-
schaftlichen sowie sozialen Probleme lösen und angehen 
dürfen. In der zukünftigen handwerkspolitischen Ausrich-
tung,  verbunden mit den wirtschaftlichen Interessen der 
Handwerksbetriebe spielt eine mehrheitsregierende Partei 
oder auch die Bildung einer Koalition eine nicht uner-
hebliche Rolle. Die Frage, die sich ein jeder in den letzten 
oder in den kommenden Wochen gestellt hat bzw. stellen 
wird, ist doch, wo genau das Kreuz auf dem Wahlzettel 
hinterlassen wird. Gibt es erstmals ein Dreierbündnis oder 
wird doch wieder ein Zweierbündnis für eine Regierung 
reichen?  

Leider haben wir in dieser Ausgabe auch eine traurige 
Nachricht zu verkünden. Ein langjähriger Wegbegleiter der 
Vereinigten Innungsgeschäftsstelle, der Obermeister der 
Segelmacher- und Seiler-Innung Hamburg, Gerhard 
Jagow, ist Anfang August verstorben. Die Redaktion des 
Aktiv-Handwerks, sowie das gesamte Team der Ver-
einigten Innungsgeschäftsstelle, werden Herrn Jagow ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Vorwort

 
Ihre 
Daniela Schier
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Als die Hamburger Verordnung vorschrieb, dass körper-
nahe Dienstleistungen nur noch mit tagesaktuellen negativen 
Schnelltests erfolgen dürfen, war klar, dass wir uns schnellst-
möglich darum kümmern müssen, diese für unsere Friseur-
betriebe zu beschaffen. Gemeinsam mit einem langjährigen 
Mitglied der Friseur-Innung Hamburg hat die Geschäftsstelle 
eine Großbestellung von Schnelltests aufgegeben. Auf Grund 
der gebotenen Testung laut der Verordnungen im Bundesland 
war es äußerst schwer Schnelltests zu erwerben, mussten 
diese doch auch noch durch das RKI gelistet sein und eine 
Zulassung des BfArM als Laientest haben. 

Wir waren zuversichtlich, dass unsere Bestellung rechtzeitig 
eintreffen würde und wir somit unsere Innungsbetriebe mit 
Schnelltests versorgen könnten. 
Doch leider machte uns auf 
Grund des hohen Importaufkom-
mens der Zoll in Frankfurt einen 
Strich durch die Rechnung, wir 
mussten länger warten als 
gehofft. Im Laufe der Wartezeit 
erhielt ein Test, der bereits beschafft war, die Zulassung als 
Laientest, sodass wir unsere Mitglieder nun doch sofort 
Schnelltests anbieten konnten. Kaum war dieser angeboten, 
war er auch schon vergriffen. Kurze Zeit später erhielten wir 
die Lieferung, die beim Zoll in Frankfurt festhing und konnten 
der Nachfrage unserer Mitglieder nachkommen. 

Die Logistik der Schnelltest war eine wirkliche Herausfor-
derung. So wurden fleißig Pakete gepackt und versendet, 
Einige holten ihre Bestellungen ab aber auch die persönliche 
Zustellung der Ware durch eine*n Mitarbeiter*in der VIG 
gehörten nun zum Tagesgeschäft. 

Ebenso der Newsletter, deren Inhalte innerhalb der 
Geschäftsstelle besprochen und zusammengetragen wurde, 
gehört nun zum Corona-Alltag. Viele Stunden wurde mit der 
intensiven und individuellen Beratung von Mitgliedern am 
Telefon verbracht, da die herausgegebenen Verordnungstexte; 
Platz für unterschiedliche Interpretationen lassen. Schrift-
wechsel sowie diverse Telefonate mit den zuständigen 
Behörden verhalfen leider nicht immer dazu, schnell zum 
gewünschten Ziel zu kommen. nämlich, eine Verbindlichkeit 
und Klarheit für unsere Handwerksbetriebe zu erwirken. 

Im letzten Heft stellten wir den neuen Sachver-
ständigen der Textilreiniger-Innung Hamburg vor. Die 
Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Hamburg und 
den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle verläuft äußerst 
erfolg-reich. Die Kunden und Betriebe, die die Schiedsstelle in 

Anspruch nehmen, bekommen diesen Umstand deutlich zu 
spüren, denn jeder der Textilien einreicht, muss nicht länger 
als 4 Wochen auf die gewünschte Begutachtung inkl. 
Rücksendung der Textilien warten. 

Nachdem die Augenoptiker bereits im letzten Jahr mit 
dem Heil- und Hilfsmittelgesetz konfrontiert wurden, ist es in 
diesem Jahr das Medizinproduktegesetzt, welches neu 
aufgelegt wurde. Es stellte sich nach der neuen Gesetzeslage 
nun die Frage, welche Rolle ganz genau der Augenoptiker ein-
nehmen werde. Die des Anpassers, des Herstellers oder des 
Händlers. In der Vergangenheit wurde die Brille nach dem 
bisherigen Medizinproduktegesetz als Sonderanfertigung 
gesehen. Zukünftig werden die Augenoptiker immer die 

Abgabe der Sehhilfen verant-
worten und dadurch stets die 
Rolle eines „Händlers“ einneh-
men. Je nach Produkt müssen sie 
auch weitere Rollen ausfüllen. 
Besonders relevant ist die Rolle 
des Anpassers bei der Versor-

gung der Verbraucher mit individuellen Korrektionsbrillen. 

Zwei unserer Innungen sind auf dem Weg ihr Innungs-
gebiet zu erweitern, so kann für diese Handwerke im Umland 
ein „neues Zuhause“ geschaffen werden. Aber eine Erweite-
rung des Innungsgebietes gestaltet sich nicht so einfach. 
Dafür müssen die entsprechenden Beschlüsse durch die 
Mitgliederversammlung gefasst werden, diese werden dann 
den zuständigen Ministerien / Behörden in den betroffenen 
Bundesländern vorgelegt. Dann heißt es abwarten und hof-
fen, dass diese Gremien positiv über die gewünschte 
Gebietserweiterung entscheiden. 

Da es derzeit immer noch schwieg ist Innungsversamm-
lungen in Präsenz durchzuführen, haben wir uns bei einigen 
Innungen dazu entscheiden die notwendigsten Beschlüsse 
per Umlaufverfahren durchzuführen. Dieses wurde von den 
Mitgliedern gut angenommen, auch wenn der Wunsch nach 
einem persönlichen Treffen mehr als groß ist.  

Auch die Erstellung unserer Mitgliederzeitung „Aktiv 
Handwerk“ sollte nicht vergessen werden, denn hier steckt 
viel Mühe im Detail. Verfassen von Texten, Interviews, 
Anzeigenkunden akquirieren, Fotos sichten und auswählen 
und eine Menge Recherche betreiben, erledigt sich eben nicht 
von allein. 

Bleiben Sie gesund!         

Ihre VIG-ler 
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„  …. es passiert nicht nur 
noch Corona ….  “

Vereinigte Innungsgeschäftsstelle    

Alltag in unserer Geschäftsstelle
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Gerhard war über Jahrzehnte ein geschätzter und beliebter Obermeister. Der 
Zusammenhalt der Innung hatte eine enorme Bedeutung für ihn, weshalb er 
regelmäßig zu Veranstaltungen mit allen Innungsmitgliedern einlud. Die 
Mitglieder sind diesen Einladungen stets gern gefolgt und genossen die gesel-
ligen Abende mit ihrem Handwerkskollegen und Obermeister. 

Im Jahre 1970 gründete Gerhard das Familienunternehmen Markisen-Markt 
Jagow in Hamburg Bramfeld. Mit Hilfe eines Kleinkredits richtete er sich eine 
kleine Werkstatt ein und begann seine Selbstständigkeit erst einmal im ganz 
kleinen Rahmen. Zu dieser Zeit war es noch üblich mit der Nähmaschine unter 
dem Arm z. B. auf den Campingplatz zu fahren, um den Sonnenschutz oder das 
Vorzelt direkt vor Ort  zu reparieren. 

Mittlerweile ist das Familienunternehmen in dritter Generation. Gerhard hat die 
Liebe zu diesem Handwerk an seinen Sohn und Enkelsohn weitergegeben. 

Es gab aber noch weitere Leidenschaften im Leben von Gerhard. Seit seiner früh-
sten Jugend war er aktives Mitglied im Box-Club. Er selbst gründete den BOX-
Club Steilshoop e.V. und wirkte viele Jahre aktiv als Vorsitzender und Trainer. In 
der Boxer Szene war er für seine äußert erfolgreiche Jugendarbeit bekannt. In 
einem späteren Lebensabschnitt entdeckte er die Amateur-Filmerei für sich, auch 
hier konnte er mit mehreren Dokumentar-Filmen zahlreiche Preise gewinnen. 
Auch das Reisen bereitete ihm große Freude. So hat er zahlreiche Länder dieser 
Welt bereist und sich mit den unterschiedlichsten Kulturen ausgiebig beschäftigt. 

Auch die Handwerkskammer Hamburg würdigte sein außerordentliches 
Engagement für das Hamburger Handwerk mit der Auszeichnung der silbernen 
Verdienstmedaille  

Gerhard war 34 Jahre lang der Obermeister der Segelmacher- und Seiler-Innung 
Hamburg, er wird in der Innung eine große Lücke hinterlassen. Gerhard hat sich 
über all die Jahre stets für das Segelmacherhandwerk stark gemacht und war 
auch bei der Neuordnung des Berufsbildes des Segelmachers maßgeblich be- 
teiligt. Durch seine Fachkompetenz und sein Engagement entstand das heutige 
Berufsbild, welches den Ausbildungsberuf des Segelmachers deutlich attraktiver 
und moderner machte.  

Die Geschäftsstelle, der Verwaltungsrat, der Verwaltungsausschuss und die 
Mitglieder der Segelmacher- und Seiler-Innung Hamburg werden Gerhard stets 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Mit stillem Gruß 

Deine VIG

 

Wir trauern um unseren langjährigen Obermeister 

Gerhard Jagow  
 * 22. September 1935      † 6. August 2021    
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Friseur-Innung Hamburg & die Berufliche Schule Burgstraße

Danke Uli Max 
 
Wer hätte gedacht, dass der in den 70-er Jahren mit langen Haaren und Hippiefrisur 

(und damit seinem Friseurvater ein Dorn im Auge) den Friseuren so 
lange treu bleibt. Er lernte schließlich bei seinem Vater Friseur 

und machte 1977 die Gesellenprüfung. Den Salon seines Vaters 
wollte er dann doch nicht übernehmen, hat das Studium zum 
Berufsschullehrer absolviert und war seit 1979 an der Beruflichen Schule 
Burgstraße tätig. Es war für ihn wichtiger, für guten 
Friseurnachwuchs zu sorgen und die gute Zusammenarbeit zwis-
chen Betrieb und Schule mitzugestalten. 

Da wir wieder keine Freisprechungsfeier durchführen konnten, 
beschloss Lehrlingswart Conrad Strehl, Herrn Max beim 

Sommerfest der Beruflichen Schule Burgstraße öffentlich zu ehren. 
Conrad Strehl dankte mit viel Charme und Humor dem langjähri-
gen aktiven Prüfer (seit 1989 – das sind 32 Jahre!) für seinen uner-
müdlichen Einsatz. Seit 2005 hat Uli Max über 100 mal geprüft, 

weiter zurück haben wir nicht gezählt. Als Koordinator zwischen Innung und Berufsschule bzgl. 
Prüfungen hat Uli seit ca. 2000 dafür gesorgt, dass wir bei den Prüfungen auch immer genügend 
Lehrerprüfer hatten und die schriftliche, samt mündlicher Prüfung ordnungsgemäß von statten ging. 

Uli wurde nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir vermissen jetzt schon sein großes Herz und 
ungewöhnliches Engagement für das Friseurhandwerk. 

Danke Uli ! 

 

links Uli Max, 
rechts Conrad Strehl - BS12.Contius

Praktische Gesellenprüfung 
für das Friseurhandwerk 2021 / 2022  

Gesellenprüfung Teil 1:     07. November 2021 
Gesellenprüfung Teil 2:     30. Januar 2022 
 
Gesellenprüfung Teil 1:     20., 26. und 27. Februar 2022  
Gesellenprüfung Teil 2:     19., 25. und 26. Juni 2022 
 
Gesellenprüfung Teil 1;     06. November 2022 
 
Die Prüflinge werden über die neuen Termine, Gruppeneinteilung und 
Prüfnummer schriftlich informiert und eingeladen. Die Termine gelten 
Corona bedingt unter Vorbehalt.
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder  
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Beautyloft Beauty & Trend Bergedorf UG 
Inhaber Herr U. Altinkaynak 
Sachsentor 49 – 51 · 21029 Hamburg · Telefon: 040 20976266 
E-Mail: Info@brautyloft.de · Internet: www. beautyloft.de 

Beautyloft Beauty & Trend Bergedorf UG 

Unser Angebot auf 3 Stockwerken umfasst professionelle Friseurdienstleistungen, Haut- und 
Körperbehandlungen sowie Mani- und Pediküren. Aber damit nicht genug, denn unser Name ist Programm. 
Beautyloft vereint Schönheit und Entspannung. Mit Rücken-, Ganzkörper- und Aromamassagen sorgen wir 
für das richtige Wohlbefinden. Genieße den Ort, an dem du richtig abschalten kannst. 

Friseur-Innung Hamburg

Friseur KöllnHair 
Inhaberin Jessica Köllner 
Steendiek 40 · 21129 Hamburg Finkenwerder 
Telefon: 040 33396946  www.friseur-kollnhair.business.site 
  
 

Galerie Kunst und Rahmen 
Inhaber Dipl. Ing. Ingo Strelow 
Eppendorfer Weg 77 · 20259 Hamburg · Telefon: 040 4904389 
E-Mail: eppendorf@kunst-und-rahmen.de · Internet: www.kunst-und-rahmen.de  

Vergolder-, Rahmengestalter- und  
Einrahmer-Innung Hamburg 

Galerie Kunst und Rahmen 
Professionelle und kompetente Beratung für Bilder- und Objektrahmungen aller Art. 

Ein Familienbetrieb, der seit 35 Jahren auf dem Gebiet der 
Einrahmung tätig ist. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung 
unserer Fertigkeiten und das stete Aufgreifen der neusten Trends 
und Techniken sind wir auf dem Gebiet der Bilder- und 
Objektrahmung zu einer der führenden Adressen in Hamburg 
geworden. 
An vier Standorten in Hamburg bieten wir professionelle und kom-
petente Beratung für Bilder- und Objektrahmungen aller Art und 

verfügen zudem über eine große Auswahl an zeitgenössischer Kunst und StreetArt. Besuchen Sie uns gerne 
in einer unserer vier Filialen in Eimsbüttel, Poppenbüttel, Volksdorf oder Winterhude. 



Der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) hat im 
Juni 2021 anlässlich seines 65. Verbandstages in Leipzig die 
Goldene Ehrennadel an den langjährigen Innungsgeschäfts-
führer Udo Nicolay und an Zahntechnikermeister Ludwig Leissing 
verliehen. Mit seiner höchsten Auszeichnung ehrt der VDZI 
Persönlichkeiten, die sich in beson-
derer Weise um das Zahntechniker-
Handwerk verdient gemacht haben. 

„Mit Udo Nicolay ehren wir eine 
Persönlichkeit aus dem Hauptamt, 
der verschiedene Talente eines 
Geschäftsführers in Reinform in sich 
vereinte, sowohl für die Innungs-
geschäftsstelle der Gesundheits-
handwerke in Hamburg, aber auch 
und insbesondere als Geschäfts-
führer der norddeutschen Zahntech-
niker-Innungen. Er hat seine umfas-
senden Fähigkeiten mit kompetenter Sachkenntnis und unauf-
geregter Sachlichkeit loyal in den Dienst der Gemeinschaft 
gestellt. 

Udo Nicolay war und ist eine kritisch beratende Stimme in den 
wichtigen Vertragsfragen der Zahntechnik. Sein fachkundiges 
und präzises Vorgehen bei Vertragsverhandlungen machten den 
Juristen Nicolay zu einem allseits geschätzten Fachmann. Auf 

seine Urteilskraft als Experte im Bereich des Sozialrechts  
konnten sich die Innungen und die VDZI-Mitgliederversamm-  
lungen stets verlassen. Das Krankenkassenwesen und die Ver-
tragspolitik begleiteten Udo Nicolay in seinem beruflichen 
Werdegang maßgeblich. Bis heute bekleidet er für die Zahntech-

nik wichtige Funktionen in den 
Selbstverwaltungsgremien der ge-
setzlichen Krankenversicherung.“ 
Präsident Dominik Kruchen in seiner 
Laudatio. 

Ebenfalls wurde der Zahntechniker-
meister Ludwig Leissing mit der 
Goldene Ehrennadel ausgezeichnet. 
Ludwig Leissing war von 1993 bis 
2020 im Vorstand der Zahntech-
niker-Innung Münster, aber auch im 
Landesinnungsverband in Nord-
rhein-Westfalen und auf Bundes-

ebene für den VDZI tätig. 

VDZI-Präsident Kruchen ehrte mit Udo Nicolay und Ludwig 
Leissing Personen aus Haupt- und Ehrenamt und würdigte damit 
deren Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Berufspolitik. Auch 
wir von der Vereinigten Innungsgeschäftsstelle gratulieren Herrn 
Nicolay sehr herzlich zu dieser schönen Auszeichnung.  
(Quelle: VDZI-Pressemeldung Nr. 6/2021s)
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VDZI verleiht seine höchste Auszeichnung    

Udo Nicolay wurden mit der Goldene Ehrennadel 
des Bundesverbandes VDZI ausgezeichnet

VIG

Wäscherei & Reinigungsannahme zu verkaufen 

Wäscherei und Reinigungsannahme in Hamburg Wandsbek mit Hermes Paketshop zu verkaufen. 
Der Laden besteht seit über 30 Jahren und hat einen großen Kundenstamm.  
Gesamtfläche: 73qm ( Zwei große Räume) 
Ausstattung: Mangel, Waschmaschine 8 KG, Waschmaschine 20 KG, Trockner 16 KG,  
Dampfbügelstation, Hemdenkarussell, Hemden Folienabreißer 
Warmmiete: 950 Euro, Kaution: 2550 Euro 

Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne. 
Wahid Haschimzada, Telefon: 0176 24885711 · Email: wahidhaschimzada@gmail.com 
 

Nachfolger *in gesucht 

Süßer, kleiner Friseurladen (90 qm) mit nettem Personal (4 Teilzeitkräfte) 
in Volksdorf aus Altersgründen abzugeben. 
Kontakt: Telefon 040 642 81 72 oder Mobil: 0176 216 20 248 

GESUCHT? – GEFUNDEN!

von links Ludwig Leissing, Dominik Kruchen, Udo Nicolay
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Minijobs, Klimawandel, Bürokratieabbau – diese Probleme muss 
ein neues Regierungsbündnis anpacken. Manche Probleme be-
treffen alle Branchen im Handwerk. Bürokratie und überbor-
dende Berichtspflichten setzen jedem Betrieb zu. Hohe 
Energiekosten bereiten vielen Gewerken Sorgen, die Klimapolitik 
erscheint einigen Branchen praxisfern. Die Digitalisierung ist eine 
Heraus-forderung für alle Unternehmer und im personalintensiv-
en Hand-werk registriert man mit Unbehagen, dass Steuern und 
Sozialabgaben immer weiter steigen.  

Was aber wünschen sich die einzelnen Gewerk einer 
neuen Regierung? 

Die Konditoren und Bäcker dringen darauf, bürokratisch über-
bordende Dokumentationspflichten kurzfristig auszusetzen oder 
ganz zu streichen. „Dabei muss auch die seit langem erhobene 
Forderung umgesetzt werden, die zulässige Arbeitszeit in der 
Herstellung von Backwaren an Sonn- und Feiertagen auf acht 
Stunden auszuweiten“, schrieb der Zentralverband des 
Deutschen Bäckerhandwerks. Sorgen bereiten auch die gerade 
beschlossenen Klimaschutzziele: Sie seien grundsätzlich zu 
begrüßen, dürften aber für die Betriebe nicht zu wettbewerbsrel-
evanten Energie- und Investitionskosten führen, „die von ihnen 
nicht mehr bezahlt werden können“. 

Eine Reform der Minijobs fordern u.a. die Textilreiniger und 
die Friseure. Die Lösungsvorschläge reichen dabei von einer 
kompletten Abschaffung der Minijobs bis zur Anhebung und 
Dynamisierung der 450-Euro-Grenze. Die Textilreiniger beklagen 
außerdem Mehrkosten und immer höhere Anforderungen durch 
Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette und Nachhaltig-
keitsvorgaben: „Die Anzahl der Normen ist in den vergangenen 
Jahren extrem angestiegen und für kleine Unternehmen kaum 
umsetzbar. Gesamt sind es rund 300 bis 400 Normen. Die 
Branche müsse in ihrer Bedeutung als kritische Infrastruktur 
anerkannt werden“. „Ohne Wäschereien, ohne den Textilservice 
für Berufskleidung, persönliche Schutzausrüstung oder Bett- und 
OP-Wäsche würden die Kliniken, Pflegeheime oder auch 
Feuerwehren, Polizei oder Energieversorger nicht funktionieren“. 

Wichtigste Forderung des Friseurhandwerks ist der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent, um die Mehr- und Überbe-
lastung des Faktors Arbeit in dem personalintensiven Handwerk 
zu korrigieren. Nach den massiven Verlusten durch die Corona-
Krise könne außerdem eine Erhöhung der Einkommensfreigrenze 
für selbstständige Betriebsinhaber helfen, das Eigenkapital der 
Betriebe wieder zu erhöhen. Diese Maßnahmen würden auch 
gegen die ausufernde Schwarzarbeit im Friseurhandwerk helfen, 

es bedürfe aber noch weitergehender Schritte der Politik und 
Verwaltung: „Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern 
bereitet vielen Betrieben im Friseurhandwerk ein ruinöses Um-
feld“, so der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. 

Die Gesundheitshandwerke u.a. der Augenoptiker und 
Orthopädieschuhtechniker fordern in einem gemeinsamen 
Positionspapier eine Neujustierung der Gesundheitsberufe. Schon 
jetzt verfügten viele Betriebe über die Kompetenzen, um 
Folgeversorgungen von Patienten auch ohne ärztliche 
Verordnung sicherzustellen. Diese Kompetenzen sollten durch 
mehr gesetzlich geregelte Versorgungsverantwortung genutzt 
werden: „Nur so kann auf Versorgungslücken in ländlichen 
Räumen und auf den Alterswandel der Ärzteschaft reagiert wer-
den“, betonen die Gewerke. Für Hilfsmittel müsse künftig ein-
heitlich der reduzierte Steuersatz angewandt werden, fordern sie 
weiter. Verbindliche Strukturen für Kollektivverträge zwischen 
Krankenkassen und den Spitzenverbänden der handwerklichen 
Leistungserbringer beziehungsweise den zugehörigen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts seien nötig: „Wir fordern hierzu 
transparente Regelungen, die die wirtschaftlichen Kriterien für 
die Fortentwicklung der Festbeträge und die Leistungspreise für 
die Festlegung der Festzuschüsse mit Blick auf die betrieb-
swirtschaftlichen Kostenentwicklungen widerspiegeln“. Bis heute 
übernähmen die Kassen auch nur überaus unzureichend die 
Kosten für erhöhte Hygienemaßnahmen bei der Patientenver-
sorgung infolge der Covid-19-Pandemie. „Die Gesundheits-
handwerke fordern daher eine Verschärfung der bestehenden 
Regelung analog zu den Regelungen für Ärzte, Zahnärzte und 
Heilmittelerbringern“. 

Der Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR) fordert, 
den Beruf des Sattlers wieder in die Anlage A der 
Handwerksordnung (HwO) aufzunehmen. Das Gewerk der 
Sattler erfülle sowohl die historischen Vorgaben als auch die 
Kriterien der Gefahrengeneigtheit. Betriebe ohne nachgewiesene 
Qualifikation sollten beispielsweise keine Arbeiten an Airbags 
durchführen dürfen. Die Ausbildung im Handwerk habe in der 
Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Damit diese Ausbil-
dungsleistung aufrechterhalten werden könne und die 
Attraktivität für junge Leute gesteigert werde, „müssen unsere 
Ausbildungsbetriebe finanziell unterstützt und unsere Bildungs-
zentren aufgewertet werden“. 

(Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de)

Bundestagswahl 2021    

Gewerke und ihre Wünsche  
an eine neue Regierung

VIG
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Aktiv-Handwerk Aus der Geschäftsstelle

 

Neue Mindestlohnerhöhung
Prüfen Sie bitte Ihre Verträge 

Am 01. Juli 2021 ist der zweite Schritt von insgesamt vier Stufen der Mindestlohn-
erhöhung mit einer Steigerung um weitere 10 Cent auf nunmehr 9,60 Euro erfolgt.  

Falls Sie Minijobber beschäftigen, prüfen Sie bitte, ob durch die Erhöhung des Mindestlohnes die Mini-Jobber-
Grenze gesprengt wird und gegebenenfalls Stunden reduziert werden müssen!

 
Augenoptiker- und Optometristen-Innung Hamburg 

EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR): 
Vorsicht beim Eigenlabel 

 

 

 

Kering Eyeweare übernimmt die Brillenmarke LINDBERG

Augenoptikbetriebe sollten bei der Ver-
wendung eines Eigenlabels bei Fassun-
gen, Kontaktlinsen und Kontaktlinsen-
pflegemitteln beachten, dass sie nach 
dem neuen, seit dem 26. Mai 2021 gel-
tenden Medizinprodukterecht schnell 
in die Rolle eines Herstellers mit 
umfangreichen Pflichten geraten kön-

nen. So muss für den Kunden trotz des 
Eigenlabels immer erkennbar bleiben, 
welcher Hersteller hinter dem Label 
steckt. Diese Angabe kann sich dem 
Label selbst oder durch gut sichtbare 
Hinweise auf Rechnung und Patienten-
information ergeben. Bei Kontaktlinsen 
und Kontaktlinsenpflegemitteln bietet 

sich die Verpackung als Hinweisgeber 
auf den tatsächlichen Hersteller an.  

Detaillierte Informationen zum neuen 
Medizinprodukterecht werden auf der 
Internetseite des ZVA www.zva.de 
bereitgestellt.  

(Quelle: ZVA Report 08/2021) 

Die Kering Eyeweare zu welcher einige 
bekannte Luxusmarken gehören, ist 
um ein weiteres Luxuslabel reicher 
geworden. Wie aus der Fachpresse zu 

entnehmen ist, hat Kering Eyeweare 
mit dem familiengeführten Unterneh-
men LINDBERG eine Übernahme voll-
zogen.   

Spannend wird hier sein, ob der selek-
tive Vertriebsweg erhalten bleibt.

VIG

VIG



Maßschneider/in Damen  
2 Jahrgangsbeste in Theorie und Praxis mit der Note 1  

Angelica Cimander (Melanie Rosewick) 
Antonia Mallmann (MHC Marion Hawel Creation) 

... Herzlichen Glückwunsch! 

 

Lara Bruchmann (Stefan Eckert Design) 
Julia Grabowski-Ritter von Marx (Levante Fashion Design, Betina Gawlista) 
Svyatoslav Lichtenberg (Stefan Eckert Design) 
Ida Michaelis (Marc Anthony GmbH Maß und Maßkonfektion) 
Muzhgan Rahmani (Jugendbildung Hamburg gGmbH) 
Saeed Rezai (Textilwerkstatt Dannenberg) 
Antje Rieckmann (Damenschneiderei Angelika Röhrs) 
Phoebe Sasse (Jugendbildung Hamburg gGmbH) 
Vivian Taubhorn (Schneiderwerk cove GmbH & Co. KG) 
Vivian Warneke (Stefan Eckert Design) 
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Aktiv-HandwerkGesellenprüfungen

Gesellenprüfung im Sommer 2021 
Innung des Bekleidungshandwerks Hamburg 

Maßschneider/in Herren  
Abgeschlossen in Theorie und Praxis mit der Note 1   

Charlotte Jost  (Hamburgische Staatsoper GmbH) 

... Herzlichen Glückwunsch!

Bestandene Abschlussprüfung Änderungsschneider/in 

Der Jahrgangsbeste mit der Note 1  

Atife Nazari (Peek & Cloppenburg)  

... Herzlichen Glückwunsch! 

Mirkan Polat (Policke Herrenkleidung GmbH) 
Majid Salehi (Schneiderwerk cove GmbH & Co. KG)

Innung des Bekleidungshandwerks Hamburg 
& Berufliche Schule Holz.Farbe.Textil (Gsechs) 

Wir gratulieren allen Gesellen*innen sehr herzlich zu Ihrer bestandenen Prüfung, 
und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.
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Gesellenprüfung der 
Friseur-Innung Hamburg im Sommer 2021

Geschafft ist auch diese „Corona“-Prüfung. Alles ging gut, wir hatten keine „positiven“ Rückmeldungen und 
sind sehr froh darüber.  

Ganz vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieser Prüfung beigetragen haben, besonders an die Berufliche 
Schule Burgstraße, an die Prüferinnen und Prüfer und an unseren Conny Strehl. Wiederum gab es keine 
Freisprechungsfeier, um die Jungesellinnen und Junggesellen zu feiern.  

Jedoch haben wir die drei Besten zusammen mit Claudia Arendt von der Hamburger Volksbank zu einem 
Sektumtrunk in die Räume der Vereinigten Innungsgeschäftsstelle eingeladen. Die Friseur-Innung Hamburg 
ehrte die 3 Frauen mit einem Blumenstrauß, Claudia Arendt beschenkte die Glücklichen mit einem Sparbuch. 

Alle drei können sich vorstellen, später den Meister zu machen. 

 

Jahrgangsbeste mit Gesamtnote 1 (92,51 Punkte) 
Shorena Kvinikadze wurde ausgebildet bei Klier Hair Group GmbH 
 
Zweitbeste mit Gesamtnote 2 (90,79 Punkte) 
Solveig Iris Melissa Gutgesell absolvierte die Lehre bei Ryf Coiffeur GmbH 
 
Drittbeste mit Gesamtnote 2 (90,45 Punkte) 
Olessja Sokolowa hat gelernt bei HD Henry Deutsch Friseure 
 

Foto v.li.: Solveig Iris Melissa Gutgesell, Olessja Sokolowa, Shorena Kvinikadze, Claudia Arendt (Hamburger Volksbank)



Aktiv-Handwerk Nr. 130/21 Seite 13

!"#$%&#'()*"+*,#-%-.#/01#2*,#31/45167#89,#2*:#;*450*<#=5,*,#>8?@A*,0/45*,B:7&##
!
"#$%$!&#'()#*+!,!-#*.!)/01#+2!30))#+!45#!)5'(!#5+!6+7#185+.*5'(#)!9+:#8;$!7;+!
6+)#1#<!=>-?=#1)5'(#16+:))#175'#!.#1!45:+0*!>.6+0!6+$#181#5$#+2!!
!
!"#$%&'!()*+,,'-'.#&#*%,%/#&"0*'1#*'!2.345'26734'
@10<A#*.#1!B(06))##!CCDE!FFGHI!J0<861:!
K#*#A;+L!MNONP!CI!HG!QF!CF!
R?S05*L!)$#A0+2)'(1;**T)5:+0*?5.6+02+#$!!
!
U51!&V+)'(#+!>(+#+!#5+#!)5'(#1#!W0(1$X!
!!

Etwas Statistik zur Gesellenprüfung: 
 

97 Lehrlinge haben die GP abgeschlossen. 92 Lehrlinge (94,85 %) haben bestanden und bekamen gleich nach der 
Prüfung den Gesellenbrief überreicht. Davon sind 55 weibliche (59,78 %) und 37 männliche (40,22 %) Auszubildende. 
So viele männliche Prüflinge waren es noch nie. 

Es wurden folgende Ergebnisse (Gesamtnoten) erreicht, im Vergleich die Prozentzahlen der Gesellenprüfung  
im Sommer 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umfrage durch Lehrlingswart Conrad Strehl brachte folgende Ergebnisse zum weiteren Werdegang der Lehrlinge: 
43,30 % werden übernommen, 16,49 % treten eine neue Stelle an und 23,71 % der Personen suchten noch einen 
Platz. 6,19 % der frisch Ausgebildeten wollen den Beruf wechseln und 6,19 % besuchen eine weitere Schule. 

Friseur-Innung Hamburg & 
die Berufliche Schule Burgstraße

Wir gratulieren allen Gesellen*innen sehr herzlich zu Ihrer bestandenen Prüfung, 
und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank auch an die 

Ausbildungsbetriebe.
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Aktiv-Handwerk Gesellenprüfungen

Wir gratulieren den Gesellen*innen sehr herzlich zur bestandenen 
Gesellenprüfung und bedanken uns bei den Ausbildungsbetrieben!

Buchbinder-Innung Hamburg und Schleswig-Holstein

Jahrgangsbeste Schleswig Holstein mit der Note 1  

Moiken Petong  
(Universitätsbuchbinderei Fritz Castagne, Stefanie Tönnis, Kiel) 

 

Ayla Antonia Hoyden  
(Mediadruckwerk Gruppe GmbH, Hamburg) (ohne Foto) 

Buchbinder/in 

Moiken Petong

Adina Schönberg

Buchbinder-Innung Hamburg und Schleswig-Holstein 
Walther-Lehmkuhl-Schule,  

Regionales Berufsbildungszentrum in Neumünster 

Jahrgangsbeste Hamburg mit der Note 1  

Adina Schönberg (Buchbinderei Erdmann & Papermoles GmbH)

Vergolder, Rahmengestalter- und Einrahmer-Innung Hamburg

Jahrgangsbester: 

André-Felix Seeßelberg  

(Werkstatt Regine Redeker, Anna-Sophie Schwarz, Hamburg) 

... Herzlichen Glückwunsch!

Ohne Foto:  
Stine Scholz (Theuer + Scherr, Inhaber Arndt Theuer, Mannheim)
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Aktiv-HandwerkGesellenprüfungen

Fotografen-Innung Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Diesjährige Jahrgangsbeste: 

Johanna Sprave (adP Photostudios GmbH) 

... Herzlichen Glückwunsch! 

Anja Beutelspacher,  
Merten Bühmann, Hanna David,  

Samuel Efe, Nick Herzig,  
Michelle Hildebrandt,  

Lina Pauline Hinsch, Jan-Ole Lops,  
Eva Lilly Nowak, Nina Petrova,  

Inga-Marie Swenson, Jan Luca Thiel, 
Joshua Thomson, Janine Tramp

adP Photostudios Norbert Schulz, Studioline Hamburg 8, Orendt Studios Kai Habermann,  
Studioline Hamburg 2, ISA GmbH, HP Studios Karl-Jens Hannewald, Fotostudio Elfriede Liebenow, 

FOODBOOM GmbH, Studioline Hamburg 1, Otto (GmbH & Co. KG), Albert Bauer Companies,  
Studioline Hamburg 4

Boots- und Schiffbauer-Innung Hamburg

Am 26. August 2021 konnte der Obermeister Uwe Küntzel 
(rechts im Bild) nach bestandener Prüfung die beiden Prüflinge 

Sten Eike Kropp ( Feltz Werft GmbH) 

und Christoph Vougessis ( Heuer Werft)  

im Veranstaltungsraum der Feltz Werft freisprechen.  

Die Boots- und Schiffbauer Innung Hamburg wünscht den 
beiden Gesellen als Gute für Ihre berufliche Laufbahn.
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Aktiv-Handwerk Gesellenprüfungen

Innung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik Hamburg

Jahrgangsbester 

Shah Wali Dawodi 
(Klotz + Wedekind Karosserie- und Nutzfahrzeugtechnik GmbH)  

... Herzlichen Glückwunsch! 

Lasse Budnick (Karo Plus Karosserie- und Lackierbetriebe GmbH & Co. KG) 
Mika Tristan Göttsche (Volkswagen Automobile Hamburg) 

Hamid Habib (Gebr. Reise GmbH Karosserie- und Lackierbetrieb) 
Betim Halili (Peters GmbH Karosserie-Lackierfachbetriebe) 

Fabian Samlert (Karl Heinrich e. K.) 

Innung für Kälte- und Klimatechnik Hamburg

Jahrgangsbester mit einer Gesamtnote 1 

Sven Mellies                
(HCCR Hamburger Container und Chassis Reparatur GmbH)  

... Herzlichen Glückwunsch!

Abdul Azim Ahmadi (Kälte Bast G.m.b.H), Mouhamad Omar Al Haddad (Carl Schrödter GmbH), 
Jan Fabrig (ENGIE Deutschland GmbH), Andre Gleschmann (Norbert + Jörg Wehling Kühlanlagen), 

Constantin Hack (SPIE GmbH), Johannes Justa (M. Westermann Kältetechnik GmbH), 
Abdulrazzak Khatib (Drews Marine GmbH), Marc Kuhlmann (KC-Wartungsgesellschaft mbH), 

Nico Kunstmann (Kälte Bast G.m.b.H), 
Joshua Schuschies (KWS Kälte-Klima-Heizung Wärmepumpen-Service GmbH), 

Andreas Schwezgebel (Caverion Deutschland GmbH), 
Muhammed Furkan Simsek (MT Container GmbH), Bastian Wach (MT Container GmbH), 

Vincent Wunder (Elmatic GmbH)

Weitere Termine und Informationen aus unseren Innungen 

 findet Ihr auf www.vig-hh.de
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Augenoptiker- und Optometristen-Innung Hamburg

Jahrgangsbester  

Michael Scheerer (Optik Wilke OHG) 

... Herzlichen Glückwunsch! 

Luca Abild (BRIAG-Brillen Curdt), Celine Auerswald (Fielmann Harburg), Carolin Sophie 
(Beiermeister Optik Hallmann), Jette Rebecca Bender (Optiker Bode), Viviane Ayla Indrani Bhadra 

(Fielmann Farmsen), Pia Biegansky (Fielmann Bergedorf), Eva Biekarck (Blickkontakt, Lutz 
Körting), Celestien Bredefeld (Fielmann Niendorf), Christian Drube (Optik Renken), Hannes Fürst 

(Optik Weser), Alina Galeanu (BRIAG-Brillen Curdt), German Gann (Fielmann Wandsbek), M. 
Hadi Ghannam (Apollo-Optik), Abbas Ghorbani (Fielmann Hamburger Straße), Leonie Giard 

(Apollo-Optik), Katharina Groninga (Fielmann Alstertal-Einkaufszentrum), Gregor Hillenkötter 
(Optiker Bode), Maria Hoyer (Fielmann Hamburg Harburg Arcaden), Daniel Junghans (Görtz + 
Krass Optik), Philine Kaless (Fielmann Hamburg Harburg Arcaden), Nikolas Kamps (Fielmann 

Barmbek), Annika Lina Karsten (Fielmann Eppendorf), Leon Dominique Keck (Fielmann Osdorf), 
Lukas Kuhlmann (Fielmann Eimsbüttel), Isabel Luckmann (Edeloptics), Parvaneh Mahdavi (Optik 
Hallmann), Sadrudin Malikzada (Optiker Kelb), Pia Elaine Micsinai (Optiker Bode), Zaman Muradi 

(Schröder Optik & Kurzhals), Romina Naeini Tabatabei (Fielmann Farmsen), Hinnah Parvez 
(Optiker Bode), Geraldine Jessica Pecat (Apollo-Optik), Jeana Pötzsch (Optik Hallmann), Stefany 

Naomy Ruiz Coello (Fielmann Eppendorf), Ruben Schulz (Fielmann Bergedorf), Elisabet 
Steinbrecher (Fielmann Othmarschen), Franziska Steinfatt (Optiker Schmidt), Imke Taubert 

(Apollo-Optik), Niklas Tollmien (Fielmann Wedel), Pascal Ulrich (Lühr-Optik), Timon Wagner 
(Fielmann Alstertal-Einkaufszentrum), Oti Isnita Wiggers (Fielmann Volksdorf), Michelle-Vanessa 

Zelichowski (Fielmann Hamburg Harburg Arcaden)
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Konditoren-Innung Hamburg

Jahrgangsbeste mit der Note 1 in Theorie und Praxis 

Lisa Marie Schaefer 
(Hotel Louis C. Jacob GmbH)  

... Herzlichen Glückwunsch! 

Andreas Finkler (Konditorei Nehberg) 
Marielena Gorny (Café Reinhardt, Bäckerei u. Konditorei) 

Annika Heimer (Style your Cake) 
Natalia Hill (Nord Event) 

Alba Lina Klink (Schmidt & Schmidtchen) 
Rosa Krischik (Emmas Konditorei - Cafe - Deli) 

Antonia Martens (Konditorei Lindtner Hamburg) 
Johanna Pötter (Liebes Bisschen Tortenmanufaktur) 

Janina Quast (Hotel Louis C. Jacob) 
Aida Santos Alcantara Cravid Embalo (Schanzenbäckerei) 
Ida Scheidweiler (Café Reinhardt, Bäckerei u. Konditorei) 

Denise Schneidereit (Café Reinhardt, Bäckerei u. Konditorei) 
Finja Schütt (Bäcker Dietz) 

Luisa Springer (Konditorei Lindtner Hamburg) 
Björn Suhr (Konditorei - Bäckerei - Cafe Heyderich) 

Lilly Wischendorff (Hofcafè Löscher) 
Alissa Witzke (Bäckerei Vollstädt) 

Anna Wölm (Konditorei Lindtner Hamburg) 

Konditoren-Innung Hamburg 
Berufliche Schule Hotellerie, Gastronomie und 

Lebensmittelhandwerk (BS 03)

!
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Raumausstatter- und Sattler-Innung Hamburg

Fachrichtung Raumdekoration, Licht-, Sicht- und Sonnenschutzanlagen 
 
Jahrgangsbeste  

Karin Keßler (Dirala. Blankeneser Werkstätten GmbH) 

... Herzlichen Glückwunsch!

von links nach rechts: 
Marek Wolfram (R. Suhr Innenausstatter GmbH) 
Pauline Fredericke Heinrichs (Zweitbeste, Hamburgische Staatsoper) 
Katharina Linke (Drittbeste, The Room • JR) 
Karin Keßler (Beste, Dirala. Blankeneser Werkstätten) 
Jakob Lampe (Studio Hamburg Atelier)

Fachrichtung Wand- und Deckendekoration 
Marina Hoffmann (Reinhard Kazmierowski) 

Fachrichtung Boden 
Annika Hense (Wohn | Geist e. K., Vadim Wörthmann)

Fachrichtung Fahrzeugsattlerei 
Till Peters (David Ekselenski Sattlerei)

Till Peters

Gold- und Silberschmiede-Innung Hamburg

Hannah Offermann  
(Design Ulrich Glaser, Hamburg) 
(Ohne Foto)

Unser Jahrgangsbester 

Rasmus Vollmer 
(Goldschmiede Lange + Sleeboom, Hamburg) 

... Herzlichen Glückwunsch!



1925 begann unsere Familie in einem kleinen Keller im Stadtteil Altona die Wäsche Ihrer Kunden zu waschen. Heute bieten wir 
bereits in der 4. Generation unsere Leistungen an – innovativ mit den neuesten Techniken und umweltbewusst. 

Dabei sind wir ein typischer Familienbetrieb geblieben. Wir kennen Sie 
und Ihre Ansprüche, bei uns wird persönlicher Kundenkontakt gepflegt. 
Wir verbinden die Tradition mit der Moderne: fachliche Kompetenz und 
solides Handwerk. 

 

 

 

 

 

Egal, ob Sie Ihre Wäsche selbst vorbeibringen oder unseren schnellen Lieferservice nutzen - Wir beraten Sie gerne, fachgerecht 
und zuverlässig. Unsere Leistungen umfassen: 
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Textilpflege Utecht 
Von der Waschküche zum modernen Dienstleister  

Heißmangelservice          Oberhemden / Kittel                               Tischwäsche  

Heimtextilien                  Hotelwäsche                                          Gardinendienst 

Pferdedecken                  OP/Praxiswäsche (RKI-zertifiziert)            Schmutzfangmatten

Milcherstraße 2                                          Telefon: 040 899 2440 

22607 Hamburg / Groß Flottbek                 Fax: 040 899 2406 

Internet: www.textilpflege-utecht.de           Email: info@textilpflege-utecht.de 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr 

Textilpflege Utecht GmbH 
Inh. Christian Papka

Umwelt - Natürlich machen wir mit. Durch unsere Zusammenarbeit mit der Umwelt-
Partnerschaft Hamburg konnten wir weitreichende Maßnahmen zum Ressourcenschutz 
wie u.a. Wärmerückgewinnung und Wassersparmaßnahm zielgerichtet umsetzen.
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 Bilderrätsel Fotoalbum der VIG … damals 

Trecker fahren ohne 
Motor ist doof. 

(Foto 4 . . . ) 

Schon damals vorausschauend. 
Lesen üben, damit später in der 
Schule Zeit ist, mit den 
Mitschülern Quatsch zu machen. 

(Foto 1 . . . ) 

Herrlich so ein Tag am Strand. 

(Foto 6 . . . ) 

Glückliche Hühner. 
Glückliches Kind. 

(Foto 3 . . . ) 

Habe ich nicht hübsche 
Beine? übrigens heute 

immer noch. 

(Foto 5 . . . ) 

Von Kindesbeinen an, 
gehe ich keck und 

frech durch die Welt! 

(Foto 2 . . . ) 

Gewinnspiel … Wer ist wer? … Welcher Mitarbeiter der VIG, versteckt sich hinter dem jeweiligen 

Kinderfoto? … Einsendungen bitte an office@vig-hh.de … Wir sind gespannt!!"#$% 

Der Gewinner*in erhält ein Überraschungspaket - Auflösung in der nächsten Ausgabe. 
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Erkrankt ein Beschäftigter während 
des Urlaubs, kann er diese Ur-    
laubstage in der Regel nachholen. 

Dies beinhaltet jedoch die Verpflichtung, 
die Arbeitsunfähigkeit in Form einer 
ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung nachzuweisen. 

Im vorliegenden Fall gewährte der 
Arbeitgeber seiner Arbeitnehmerin für die 
Zeit vom 30.11. bis 12.12.2020 Erholungs-
urlaub. Da sich die Frau mit Corona infiziert 

hatte, musste sie auf 
behörd l i che 

Anordnung 

in der Zeit vom 27.11. bis 07.12.2020 in 
Quarantäne. Von ihrem Arbeitgeber ver-
langte die Arbeitnehmerin die Nach-
gewährung von fünf Urlaubstagen. Dieser 

lehnte dies ab, da die Arbeitnehmerin für 
diesen Zeitraum keine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vorgelegt habe. 

Die Klage der Arbeitnehmerin auf Nach-
gewährung von fünf Urlaubstagen hatte 
vor dem Arbeitsgericht Bonn keinen Erfolg. 
Das Gericht, Urteil vom 07.07.2021, 2 Ca 

504/21, stellte fest, dass die Vorausset-
zungen des § 9 Bundesurlaubsgesetz 
(BurlG) nicht erfüllt wären, da die 
Arbeitnehmerin keine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vorgelegt hatte. 
Nach Ansicht des Gerichts ist eine 
behördliche Quarantäneanordnung 

einem ärztlichen Zeugnis über die 
Arbeitsunfähigkeit nicht gleichgestellt. Es 

sei allein Sache des Arztes, die 
Arbeitsunfähigkeit zu beurteilen.  

Nach Auffassung des Arbeitsgerichts Bonn 
kommt in Fällen einer behördlichen 
Quarantäneanordnung wegen einer 
COVID-19-Infektion während der 

Urlaubszeit auch eine analoge Anwendung 
von § 9 BUrlG nicht in Betracht, da dafür 
sowohl eine Regelungslücke fehle als auch 
ein mit einer Arbeitsunfähigkeit vergleich-
barer Sachverhalt, da eine Erkrankung mit 
Corona nicht zwingend und unmittelbar zu 
einer Arbeitsunfähigkeit führe. 

Die Entscheidung ist noch nicht recht-
skräftig. Es bleibt abzuwarten, ob das 
Landesarbeitsgericht Köln das Urteil 
bestätigt. Wir werden Sie weiter 
informieren. 

Text: Udo Nicolay
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Bei Quarantäne keine 
Nachgewährung von Urlaubstagen

Elterngeld Plus wird Eltern gezahlt, 
die ihr Kind gemeinsam erziehen 
und frühzeitig wieder eine 

Teilzeitarbeit aufnehmen. Fällt das 
Einkommen eines Elternteils aus einer 
Teilzeittätigkeit während des Bezugs von 

Elterngeld Plus krankheitsbedingt weg, 
wird das ersatzweise gezahlte Krankengeld 
auf das Elterngeld Plus angerechnet. 
Dadurch kann sich das Elterngeld Plus auf 
bis auf das Mindestelterngeld reduzieren. 
Dies hat der 10. Senat des 
Bundessozialgerichts (BSG) mit Urteil vom 
18.03.2021, B 10 EG 3/20 R entschieden. 
Die Klägerin hatte nach der Geburt ihres 

Sohnes im Juli 2015 ihre Erwerbstätigkeit 
in Teilzeit fortgeführt und ab dem 5. 
Lebensmonat des Kindes Elterngeld Plus 
beantragt.  

Krankheitsbedingt bezog sie ab dem 9. 
Lebensmonat des Kindes kein Gehalt, son-

dern Krankengeld, das die Beklagte in 
vollem Umfang auf das Elterngeld Plus der 
Klägerin anrechnete. Durch die 
Anrechnung verminderte sich ihr 
Elterngeld für den 9. Lebensmonat ihres 
Kindes. Für den 10. bis 12 Lebensmonat 
erhielt sie nur noch den gesetzlichen 
Mindestbetrag von jeweils 150,- Euro. Das 
BSG hat die klagabweisende Entscheidung 
des Landessozialgerichts bestätigt. 

Krankengeld wird auf das Elterngeld Plus 
in gleicher Weise angerechnet wie auf das 
Basiselterngeld, § 4 Abs. 3 Satz 1 BEEG in 
der Fassung des Gesetzes vom 
18.12.2014. Das Elterngeld Plus fördert 
Eltern, die ihr Kind gemeinsam erziehen 
und frühzeitig wieder eine Teilzeitarbeit 
aufnehmen durch eine Verdoppelung der 
Bezugsdauer mit der Begrenzung des 
Elterngeld Plus auf die Hälfte des 
Basiselterngeldes, das den Eltern zustehen 
würde, wenn sie während des 
Elterngeldbezuges keine Einnahmen hät-
ten. Eine zusätzliche Förderung durch den 
Verzicht auf eine Anrechnung von 
Krankengeld bei Ausfall des nach der 
Geburt erzielten Einkommens sieht das 
Gesetz hingegen nicht vor. 

Text: Udo Nicolay

Krankengeld kann Elterngeld Plus reduzieren 
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Insbesondere währen der Corona-
Pandemie müssen mehrere Betriebe 
Kurzarbeit einführen, um betriebsbed-

ingte Kündigungen zu vermeiden. Zur 
Einführung von Kurzarbeit ist eine individu-
elle Vereinbarung mit den betroffenen 
Beschäftigten erforderlich, es sei denn, es 
existiert bereits eine rechtliche Grundlage 
durch einen Arbeitsvertrag, eine Betriebs-
vereinbarung oder einen Tarifvertrag.  

Im vorliegenden Fall, es handelte sich um 
einen Frisörbetrieb, existierte eine derartige 
rechtliche Grundlage nicht. Der Arbeitgeber 
bat daher seine Mitarbeitenden, eine 
Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit 
zu unterschreiben. Eine Frisörin, deren 
monatlicher Bruttolohn 986,- Euro betrug, 
weigerte sich, die Vereinbarung zu unterze-
ichnen, da sie die dadurch entstehenden 
Lohnkürzungen nicht hinnehmen wollte. 
Der Arbeitgeber kündigte daraufhin die 
Mitarbeiterin fristgerecht, die gegen die 
Kündigung Klage erhob. Da es sich um 

einen Kleinbetrieb mit nicht mehr als zehn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelte, 
waren die Vorschriften des Kündigungs-
schutzgesetzes nicht anwendbar.  

Die Mitarbeiterin machte mit ihrer Klage 
geltend, die Kündigung verstoße gegen das 
Maßregelungsverbot des § 612 a BGB und 
sei daher sittenwidrig. Bei einem Maßrege-

lungsverbot darf der Arbeitgeber eine 
Arbeitnehmerin/ einen Arbeitnehmer nicht 
benachteiligen, weil diese/dieser seine 
Rechte ausübt. Das LAG-Nürnberg wies mit 
Urteil vom 18.03.2021, 4 Sa 413/20 die 
Klage ab. Zur Begründung führte es u.a. 
aus, dass die Abgabe eines Änderungs-
angebots durch den Arbeitgeber, als auch 
die Ablehnung dieses Änderungsangebots 
durch die Arbeitnehmerin zulässig seien. 

Dies sei Ausdruck der durch Artikel 2 Abs. 1 
Grundgesetz gewährleisteten Vertragsfrei-
heit. Die Arbeitnehmerin könne daher das 
Angebot zur Einführung von Kurzarbeit 
ablehnen, der Arbeitgeber könne jedoch In 
zulässiger Weise auf die Ablehnung des 
Änderungsangebots mit der Kündigung 
reagieren.  

Einen Verstoß gegen das Maßregelungs-
verbot sah das Gericht im vorliegenden Fall 
nicht. Die Arbeitnehmerin müsse den 
Vergütungsverlust durch die Einführung von 
Kurzarbeit akzeptieren, solange keine 
anderweitigen Vorgaben durch einen 
Arbeits- oder Tarifvertrag oder durch eine 
Betriebsvereinbarung bestünden.  

Text: U. Nicolay 

Beschäftigte müssen bei Einführung von Kurzarbeit 
geringeres Einkommen akzeptieren

Wenn ein Arbeitgeber einen 
Mitarbeiter zu Themen des 
Steuerrechts falsch berät, 

haftet er für einen dadurch entstandenen 
Schaden des Arbeitnehmers. Im vor-

liegenden Fall hatte sich ein Arbeitgeber 
mit seinem Arbeitnehmer im November 
2016 auf einen Aufhebungsvertrag mit 
Zahlung einer Abfindung geeinigt. In 
diesem Vertrag war die Möglichkeit 
vorgesehen, die Abfindungssumme auf 
zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre 
aufzuteilen. Der Arbeitgeber hatte dies 
nach Behauptung des Arbeitnehmers 
damit begründet, dass diese Regelung für 
den Arbeitnehmer steuerliche Vorteile 
habe. 

Die Abfindung wurde 2016 und 2017 in 
zwei Teilbeträgen ausgezahlt. Im Nach-

hinein stellte sich aber heraus, dass die 
Aufteilung des Abfindungsbetrages in 
zwei Hälften für den Arbeitnehmer 
steuerlich nachteilig war. Nach einer vom 
Steuerberater aufgestellten Vergleichs-

rechnung wäre die Steuerschuld des 
Arbeitnehmers 24.000,- Euro niedriger 
gewesen, wenn die Abfindung als 
Einmalbetrag 2017 ausgezahlt worden 
wäre. 

Der Arbeitnehmer erhob daher gegen 
seinen früheren Arbeitgeber Klage auf 
Schadensersatz. Der Kläger war der 
Ansicht, die höhere Steuerschuld sei 
durch die falsche Beratung seines 
früheren Arbeitgebers entstanden. Dieser 
entgegnete, eine Beratung in steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen 
habe zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. 

Vielmehr sei der Arbeitnehmer insoweit 
auf die zuständigen Stellen, wie z.B. an 
einen Steuerberater verwiesen worden. 

Mit Urteil vom 5.11.2020, 17 Sa 12/20 
entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Baden-Württemberg: Erteilt ein Arbeit-
geber im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages, der 
die Zahlung einer Abfindung vorsieht, 
überobligatorisch eine falsche oder un-
vollständige Auskunft auf eine Frage des 
Arbeitnehmers zu steuerlichen Aspekten 
der Abfindungszahlung, haftet er für den 
durch die schuldhaft erteilte falsche Aus-
kunft entstandenen Schaden. Hinsichtlich 
der Kausalität zwischen Pflichtverletzung 
und Schaden trägt jedoch der Arbeit-
nehmer die Darlegungs- und Beweislast. 
Da der Kläger eine solche Kausalität im 
vorliegenden Fall nicht nachweisen kon-
nte, wies das LAG Baden-Württemberg 
die Schadensersatzklage ab. 
Text: U. Nicolay

Arbeitgeber haftet für falsche Beratung in  
steuerrechtlichen Fragen 
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40-jähriges Betriebsjubiläum 

IL BARBIERE Salvatore Rendo 

 

 

 

 

 

IL BARBIERE Salvatore Rendo 
ABC-Straße 4 (Eingang Poststraße) · 20354 Hamburg · Telefon: 040 346673 VIG

Wir sind ein traditionsreicher Friseursalon in der Hamburger 
Innenstadt. Wir bieten unseren Kunden noch das klassische 
Friseurhandwerk mit dem dazugehörigen Service und einer 
kompetenten Beratung. Die Herren können bei uns noch das 
klassische Friseurhandwerk genießen, wie z.B. komplette 
Nassrasur oder Bartpflege, was heutzutage ziemlich selten 
geworden ist. Aber auch ein moderner Haarschnitt ist bei uns in 
guten Händen.

Aufgrund einer infektionss-
chutzrechtlichen Anordnung 
befanden sich zwei ansteck-

ungsverdächtige Mitarbeiterinnen der 
Klägerin in häuslicher Quarantäne. In der 

Folge beantragte die Klägerin von dem 
beklagten Land Rheinland-Pfalz die 
Erstattung von Entschädigungszahlungen, 
die sie für die Zeit der Quarantäne für den 
Verdienstausfall geleistet hatte, sowie von 
Sozialversicherungsbeiträgen. Das Land 
gewährte lediglich ab dem sechsten Tag 
der Quarantäne eine Erstattung mit dem 
Hinweis, die Arbeitnehmerin hätte 
gegenüber dem Arbeitgeber gemäß § 616 
BGB für die ersten fünf Tage der 
Quarantäne einen Anspruch auf 
Lohnfortzahlung. Nach dem erfolglosen 
Widerspruchsverfahren verfolgte die 
Klägerin ihr Begehren im Klageverfahren 
weiter. Sie trug vor, bei einer 
Quarantäneanordnung von mehr als fünf 
Tagen könne nicht mehr, wie § 616 BGB 
vorsehe, von einer Verhinderung von ver-

hältnismäßig nicht erheblicher Zeit 
gesprochen werden. Dauere die 
Verhinderung  daher eine erhebliche Zeit, 
so entfalle der Anspruch auf 
Lohnfortzahlung insgesamt. Das gelte auch 

für den hier in Rede stehenden nicht erhe-
blichen Zeitraum von fünf Tagen. Es gelte 
das „Alles oder Nichts Prinzip.“  

Das Verwaltungsgericht Koblenz folgte 
dieser Argumentation nicht und wies mit 
Urteil vom 10.05.2021, 3 K 107/21 KO 
u.a. die Klage ab. Es stellte fest, zwar habe 
der Arbeitgeber, der im Falle einer 
Absonderung seines Arbeitnehmers 
Lohnfortzahlung und Sozialversicherungs-
beiträge leiste, nach dem Infektions-
schutzgesetz einen Anspruch auf Erstat-
tung der Leistungen. Dieser scheide jedoch 
aus, wenn im Falle der Verhinderung der 
Arbeitsleistung dem Arbeitnehmer gegen 
seinen Arbeitgeber ein Lohnfortzahlungs-
anspruch zustehe. Dies sei hier der Fall. 
Darüber hinaus stelle die infolge der 
Absonderung entstehende Dauer der 

Arbeitsverhinderung der Arbeitnehmerin 
von 14 Tagen noch eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit dar. Für die 
Beurteilung dieser Frage sei in erster Linie 
das Verhältnis zwischen Dauer des 
Arbeitsverhältnisses und der Dauer der 
Arbeitsverhinderung maßgeblich. Dabei sei 
einer Beschäftigungsdauer von mindestens 
einem Jahr grundsätzlich eine höchstens 
14 Tage andauernde Arbeitsverhinderung 
infolge einer Quarantäne nicht als erhe-
bliche Zeit anzusehen. 

Im Übrigen sei das Risiko für die 
Arbeitgeberin bei einem mindestens ein 
Jahr andauernden Beschäftigungsverhält-
nis wegen einer höchstens vierzehntägigen 
Quarantäne den Lohn für zwei Wochen 
fortzahlen zu müssen, grundsätzlich 
kalkulierbar. Das Urteil ist noch nicht recht-
skräftig! Wir empfehlen dringend, wegen 
der nicht einfachen rechtlichen Beur-
teilung, wie lang eine „verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit“ gemäß § 616 BGB 
dauert, vorab Rechtsrat bei den Juristinnen 
und Juristen ihrer Innungsgeschäftsstelle 
einzuholen. Im Übrigen kann unter 
Umständen die Anwendung des § 616 
BGB aufgrund einer Vereinbarung im 
Arbeitsvertrag, einer Betriebsvereinbarung 
oder durch einen Tarifvertrag aus-
geschlossen sein. 

Text: Udo Nicolay

Kein Entschädigungsanspruch des Arbeitgebers, der 
im Falle einer vierzehntägigen Quarantäneanordnung 

seines ansteckungsverdächtigen Arbeitnehmers 
Lohnfortzahlung leisten muss 
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Weitere Termine und Informationen aus unseren Innungen 

 findet Ihr auf www.vig-hh.de
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Vereinigte Innungsgeschäftsstelle 
Bei Schuldts Stift 3 II. Etage  ·  20355 Hamburg 
Tel: 040 357446-0  ·  Fax: 040 357446-50 
info@vig-hh.de  ·  www.vig-hh.de 

Öffnungszeiten:  
Montag – Donnerstag 09:00 – 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 14:00 Uhr 
und nach Absprache 

Assistenz der Geschäftsführung, Empfang und 
Telefonzentrale, Terminplanung, Schriftwechsel, 
Organisation und Einladungen von Vorstands-  
und Innungsversammlungen

Anja Deppmeyer 
Telefon 040 357446-0 
info@vig-hh.de 
 

Vorstandssitzungen, Innungsversammlungen, 
Personalangelegenheiten, Tarifverhandlungen, 
Arbeits-, sozial- und handwerksrechtliche  
Beratung, Geschäftsführung Hanseatische 
Wirtschaftsgesellschaft, Redaktion  
Aktiv-Handwerk, Handwerkspolitik

Daniela Schier  
Geschäftsführerin 
Telefon 040 357446-0 
schier@vig-hh.de

Jahresrechnungen und Haushaltspläne, Beitrags- 
und Gebührenrechnungen, Zahlungsverkehr, 
Rechnungskontrolle, Mahnwesen, HVV-ProfiTicket, 
Innungsversammlungen, Vorstandssitzungen, 
Büroorganisation

Beate Stamer 
Buchhaltung 
Telefon 040 357446-16 
buchhaltung@vig-hh.de 

Sachbearbeiterin für Berufsausbildungs- 
angelegenheiten, Lehrverträge, Zwischen- und 
Gesellenprüfungen, Gesellenbriefe, Organisation der 
Freisprechungsfeiern und Lehrlingswettbewerben, 
Lehrlingsstreitigkeiten, Prüfungsausschüsse, 
Überbetriebliche Unterweisungen und Meisterkurse

Katrin Lammers 
Ausbildungswesen 
Telefon 040 357446-22 
ausbildung@vig-hh.de 

Organisation Messen, Veranstaltungen,  
Seminare und Kurse, Hanseatische 
Wirtschaftsgesellschaft, Rahmenverträge,  
Arbeitssicherheit- und Arbeitsmedizin,  
Leistungsgemeinschaft Orthopädieschuhtechnik, 
Wirtschaftsgesellschaft Friseurhandwerk,  
VIG Internetauftritt, Magazin „Aktiv-Handwerk“, 
Datenschutzbeauftragter, Schiedsstelle der 
Textilreiniger-Innung Hamburg

Wolfgang Krogmann 
Telefon 040 357446-11 
office@vig-hh.de

Sachbearbeiterin für Berufsausbildungsangelegen-
heiten, Lehrverträge, Zwischen- und Gesellenprü-
fungen, Rechnungen, Gesellenbriefe, Organisation 
der Freisprechungsfeiern, Praktischer Leistungs-
wettbewerb, Lehrlingsstreitigkeiten, Prüfungsaus-
schüsse, Überbetriebliche Unterweisungen, 
Organisation Veranstaltungen, Aktiv-Handwerk

Marita Schneeberger 
Ausbildungswesen 
Telefon 040 357446-23 
schneeberger@vig-hh.de 

VEREINIGTE 
INNUNGSGESCHÄFTSSTELLE
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Wir bringen’s in den Druck!

Agentur für Gestaltung
Satz und Druck
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Ahrons Druck GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg | Telefon 040-40 19 80-0, Fax 040-40 19 80-19 | E-Mail info@ahrons-druck.de
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Aus der Geschäftsstelle



Erster im Finanztip-Test. 
Zum zweiten Mal in Folge. 
Mit über 70 Zusatzleistungen, jeder Menge Vorsorgemaßnahmen 
und unserem Rundum-Service gehören wir auch 2021 wieder zu den 
leistungsstärksten Krankenkassen. Werden Sie auch zum Gewinner – 
wechseln Sie jetzt: ikk-classic.de/wechselservice

SCHON
GESEHEN?


